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Jugendstrafrecht, Steuerstrafrecht, Wirtschaftsstrafrecht

m Fachgebiete/Charakteristika

Herr Rechtsanwalt Michael Beneke studierte an der Universitat Minster und ist seit 1998
Rechtsanwalt. Bereits wahrend seines Referendariats war er nebenberuflich fiir einen
Strafverteidiger tatig. Er ist an allen Amtsgerichten, Landgerichten und Oberlandes-gerichten
auftretungsberechtigt. Er besitzt eine Zulassung als Fachanwalt fuir Strafrecht und als Fachanwalt
fur Steuerrecht. Auf3erdem spricht er Spanisch und Englisch flieRend und ist Mitglied im Deutsche
Strafverteidiger e.V.

Seine Tatigkeitsschwerpunkte sind das Wirtschaftsstrafrecht, das Steuerstrafrecht sowie das
Jugendstrafrecht. Ein weiterer Interessenschwerpunkt liegt bei den Ordnungs-widrigkeiten.

Gerade in steuerstrafrechtlichen Angelegenheiten ist eine frihzeitige Inanspruchnahme anwaltlicher
Hilfe besonders wichtig. Da eine Vielzahl aller Ermittlungsverfahren von der Steuerfahndung oder
von der Staatsanwaltschaft bereits eingestellt werden, ohne dass es zu einer Anklageerhebung vor
einem Gericht kommt. Gerade im steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren gibt es fiir den
Strafverteidiger noch zahlreiche Mdéglichkeiten, auf den Verfahrensgang Einfluss zu nehmen, um
Mandanten so effektiv zu verteidigen. Hier sind Sie bei Herrn Rechtsanwalt Beneke, der sowohl den
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Fachanwalt fur Strafrecht als auch den Fachanwalt fiir Steuerrecht besitzt, aufgrund seiner
fachubergreifenden Spezialkenntnisse, in den richtigen Handen.

Das deutsche Wirtschaftstrafrecht hat in der jingeren Zeit immer mehr an praktischer Bedeutung
gewonnen. Zugleich werden die Zusammenhange immer komplexer. Die Unubersichtlichkeit des
Stoffes resultiert wesentlich aus der Abhéngigkeit der Sanktionstatbestande und Bezugsnormen des
vorgelagerten Zivil- oder Verwaltungsrechts und zugleich aus dem wachsenden Einfluss des
europaischen Rechts, dessen Komplexitéat seinerseits standig zunimmt. Konkret kommt das
Wirtschaftsstrafrecht zum Tragen, wenn es um die Themenschwerpunkte Bilanzfalschung,
Kreditbetrug, Anlagebetrug, Insolvenzdelikte und ,einfachen” Betrug im Unternehmensbereich geht.
Auch als ,Normalburger* konnen Sie im Wirtschaftsstrafrecht schneller als Ihnen lieb ist, anwaltliche
Hilfe bedirfen. Schon eine falsche Buchfiihrung oder eine falsche Bilanzierung kénnen schnell zu
einem Verfahren wegen Insolvenzverschleppung fuhren. Hier ist neben strafrechtlicher Taktik vor
allem auch wirtschaftliches Verstandnis gefordert.

Letzeres ist auch von Néten, wenn es um sogenannte Unternehmens- oder VerbandsgeldbulRen im
Ordnungswidrigkeitenrecht geht. Dieses enthélt seit 1968 eine allgemeine Regelung, welche das
ermoglicht, was als Rechtsfolge mit Strafqualitat bisher nicht vorgesehen ist: Die Verhdngung einer
ahndenden Geldsanktion gegen eine Uberpersonale Einheit, einen Personenverband als solchen.
Das Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG) spricht von einer ,Geldbul3e gegen juristische Personen
und Personenvereinigungen, die Wissenschaft zumeist von der Verbandsgeldbul3e oder
Unternehmensgeldbul3e“. Diese Geldbuf3e kann indes nach der ausdrucklichen gesetzlichen
Anordnung nicht nur in Ankniipfung an eine Ordnungswidrigkeit, sondern auch als Rechtsfolge einer
Straftat festgesetzt werden. Der Kreis von Unternehmenstrégern, gegen den sich die
Unternehmensgeldbul3e richten kann, war urspriinglich begrenzt; er ist jedoch 2002 erheblich
erweitert worden. Die Festsetzung der Verbandsgeldbul3e setzt zudem voraus, dass eine natirliche
Person in einer gesetzlich definierten Leitungsfunktion fir diesen Verband eine Straftat oder
Ordnungswidrigkeit begangen hat, die bestimmten Anforderungen gentgt; auch dieser
Personenkreis ist 2002 wesentlich ausgeweitet worden. Diesem steht Herr Rechtsanwalt Beneke
gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Das Jugendstrafrecht schlief3lich ist ein weiterer Schwerpunkt von Herrn Rechtsanwalt Beneke, der
selbst einen minderjahrigen Sohn hat. Hier sind fachspezifische Kenntnisse besonders wichtig, da
die von Jugendstrafverfahren Betroffenen, wie der Name schon sagt, Jugendliche und
Heranwachsende sind, bei denen die Verfahren teilweise richtungsweisend fir den weiteren Verlauf
ihres Lebens sind. Immer 6fter geraten Jugendliche, auch sogenannte Intensivtater in den Fokus
der Strafverfolgungsbehorden. Internet, Gruppenzwange, Neugierde bezliglich Drogenerfahrungen
sind nur einige Punkte, neben anderen unserer reiziberfluteten Gesellschaft zu entnehmenden
Missténden, die zur Triebfeder einer kriminellen Karriere werden kénnen. Es ist daher besonders
wichtig, den Jugendlichen nicht nur angemessen und erfolgreich zu verteidigen, sondern diesem
auch weitergehende Hilfestellung zu Teil werden zu lassen. Herr Rechtsanwalt Beneke &Rt daher
gerade auf diesem Gebiet sehr viel ,Herzblut".

Profil Michael Beneke Seite 2 von 2



	Michael Beneke
	Kommunikation
	Fachanwaltschaften
	Tätigkeitsschwerpunkte
	Fachgebiete/Charakteristika


